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                    Verbot der Tierquälerei 
 
  § 5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. 
  (2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer 
   1. Züchtungen vornimmt, die für das Tier oder dessen Nachkommen 
      mit starken Schmerzen, Leiden, Schäden oder mit schwerer Angst 
      verbunden sind (Qualzüchtungen), oder Tiere mit 
      Qualzuchtmerkmalen importiert, erwirbt oder weitergibt; 
   2. die Aggressivität und Kampfbereitschaft von Tieren durch 
      einseitige Zuchtauswahl oder durch andere Maßnahmen erhöht; 
   3. a) Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder oder elektrisierende 
         oder chemische Dressurgeräte verwendet oder 
      b) technische Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen 
         verwendet, die darauf abzielen, das Verhalten eines Tieres 
         durch Härte oder durch Strafreize zu beeinflussen; 
   4. ein Tier auf ein anderes Tier hetzt oder an einem anderen Tier 
      auf Schärfe abrichtet; 
   5. Tierkämpfe organisiert oder durchführt; 
   6. Hunderennen auf Asphalt oder anderen harten Bodenbelägen 
      veranstaltet; 
   7. einem Tier Reiz- oder Dopingmittel zur Steigerung der Leistung 
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      von Tieren, insbesondere bei sportlichen Wettkämpfen oder 
      ähnlichen Veranstaltungen, zuführt; 
   8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder 
      ähnlichen Zwecken und Veranstaltungen heranzieht, sofern damit 
      Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier 
      verbunden sind; 
   9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich 
      Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier 
      verbunden sind; 
  10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel 
      oder einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch 
      Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt; 
  11. einem Tier Nahrung oder Stoffe vorsetzt, mit deren Aufnahme 
      für das Tier offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden oder 
      schwere Angst verbunden sind; 
  12. einem Tier durch Anwendung von Zwang Nahrung oder Stoffe 
      einverleibt, sofern dies nicht aus veterinärmedizinischen 
      Gründen erforderlich ist; 
  13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm 
      gehaltenen Tieres in einer Weise vernachlässigt, dass für das 
      Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in 
      schwere Angst versetzt wird; 
  14. ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes nicht heimisches 
      Wildtier aussetzt oder verlässt, um sich seiner zu entledigen; 
  15. lebenden Tieren Gliedmaßen abtrennt; 
  16. Fanggeräte so verwendet, dass sie nicht unversehrt fangen oder 
      nicht sofort töten. 
  (3) Nicht gegen Abs. 1 verstoßen 
  1. Maßnahmen, die auf Grund einer veterinärmedizinischen 
     Indikation erforderlich sind oder sonst zum Wohl des Tieres 
     vorgenommen werden, 
  2. Maßnahmen, die im Einklang mit veterinärrechtlichen 
     Vorschriften vorgenommen werden, 
  3. Maßnahmen, die zur fachgerechten Schädlingsbekämpfung oder zur 
     Bekämpfung von Seuchen unerlässlich sind, 
  4. Maßnahmen der Ausbildung von Diensthunden der 
     Sicherheitsexekutive und des Bundesheeres, bei denen von 
     besonders geschulten Personen unter Wahrung der 
     Verhältnismäßigkeit Korallenhalsbänder angewendet werden. Unter 
     einem Korallenhalsband ist ein Metallgliederhalsband mit 
     Kehlkopfschutz mit schräg nach innen gerichteten abgerundeten 
     metallenen Fortsätzen mit einem Drahtdurchmesser von mindestens 
     3,5 mm zu verstehen. 
  (4) Der Erwerb und der Besitz von Gegenständen, die gemäß Abs. 2 
Z 3 lit. a nicht verwendet werden dürfen, ist verboten. Ausgenommen 
sind der Erwerb und der Besitz von Korallenhalsbändern für die in 
Abs. 3 Z 4 genannten Zwecke. 
  (5) Durch Verordnung 
  1. hat der Bundesminister für Gesundheit und Frauen, in Bezug auf 
     landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem 
     Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
     Wasserwirtschaft, festzulegen, welche Züchtungen jedenfalls 
     unter Abs. 2 Z 1 und 2 fallen; 
  2. hat der Bundesminister für Gesundheit und Frauen im 
     Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres und dem 
     Bundesminister für Landesverteidigung das Nähere in Bezug auf 
     Maßnahmen der Ausbildung von Diensthunden der 
     Sicherheitsexekutive bzw. des Bundesheeres festzulegen. 
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                        Verbot der Tötung 
 
  § 6. (1) Es ist verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. 
  (2) Es ist verboten, Hunde oder Katzen zur Gewinnung von Nahrung 
oder anderen Produkten zu töten. 
  (3) Die Tötung von Tieren zum Zweck der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ist nur an wissenschaftlichen Einrichtungen und nur 
insoweit zulässig, als sie für den angestrebten Zweck unerlässlich 
ist und nicht durch alternative Methoden ersetzt werden kann. 
  (4) Unbeschadet der Verbote nach Abs. 1 und 2 darf das 
wissentliche Töten von Wirbeltieren nur durch Tierärzte erfolgen. 
Dies gilt nicht 
  1. für die fachgerechte Tötung von landwirtschaftlichen Nutztieren 
     und von Futtertieren (§ 32), 
  2. für die fachgerechte Tötung von Tieren im Rahmen der Aus-, 
     Fort- und Weiterbildung gemäß Abs. 3, 
  3. für die fachgerechte Schädlingsbekämpfung, 
  4. in Fällen, in denen die rasche Tötung unbedingt erforderlich 
     ist, um dem Tier nicht behebbare Qualen zu ersparen. 
 
 
  Verbot der Weitergabe, der Veräußerung und des Erwerbs bestimmter 
                               Tiere 
 
  § 8. Es ist verboten, ein Tier, für das ein Weiterleben mit nicht 
behebbaren Qualen verbunden ist, zu einem anderen Zweck als zur 
unverzüglichen schmerzlosen Tötung weiterzugeben, zu veräußern oder 
zu erwerben. Der Erwerber hat ein solches Tier unverzüglich 
schmerzlos zu töten oder töten zu lassen. 
 
 
                        Hilfeleistungspflicht 
 
  § 9. Wer ein Tier erkennbar verletzt oder in Gefahr gebracht hat, 
hat, soweit ihm dies zumutbar ist, dem Tier die erforderliche Hilfe 
zu leisten oder, wenn das nicht möglich ist, eine solche 
Hilfeleistung zu veranlassen. 
 
 
                      Anforderungen an den Halter 
 
  § 12. (1) Zur Haltung von Tieren ist jeder berechtigt, der zur 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf 
gegründeten Verordnungen in der Lage ist, insbesondere auch über die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. 
  (2) Ist der Halter eines Tieres nicht in der Lage, für eine diesem 
Bundesgesetz entsprechende Haltung des Tieres zu sorgen, so hat er 
es solchen Vereinigungen, Institutionen oder Personen zu übergeben, 
die Gewähr für eine diesem Bundesgesetz entsprechende Haltung 
bieten. 
  (3) Ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten dürfen Tiere an 
Minderjährige, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, nicht 
abgegeben werden. 
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                     Grundsätze der Tierhaltung 
 
  § 13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres 
Genotyps und Phänotyps und nach Maßgabe der folgenden Grundsätze 
davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung nach dem anerkannten 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht 
beeinträchtigt. 
  (2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, 
die Bewegungsfreiheit, die Bodenbeschaffenheit, die bauliche 
Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das Klima, 
insbesondere Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie 
die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des 
Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung und Domestikation 
der Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen 
angemessen sind. 
  (3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr 
Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht 
überfordert wird. 
 
 
                        Betreuungspersonen 
 
  § 14. Für die Betreuung der Tiere müssen genügend 
Betreuungspersonen vorhanden sein, die über die erforderliche 
Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen 
Fähigkeiten verfügen. In den Verordnungen gemäß § 11, § 24, § 25, 
§ 26, § 27, § 28, § 29 und § 31 sind die Art und der Umfang sowie 
der Nachweis der erforderlichen Sachkunde unter Berücksichtigung der 
Ziele und sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der 
darauf gegründeten Verordnungen zu regeln. 
 
 
               Versorgung bei Krankheit oder Verletzung 
 
  § 15. Weist ein Tier Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung 
auf, so muss es unverzüglich ordnungsgemäß versorgt werden, 
erforderlichenfalls unter Heranziehung eines Tierarztes. Kranke oder 
verletzte Tiere sind diesen besonderen Ansprüchen angemessen und 
erforderlichenfalls gesondert unterzubringen. 
 
 
                          Bewegungsfreiheit 
 
  § 16. (1) Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so 
eingeschränkt sein, dass dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird. 
  (2) Das Tier muss über einen Platz verfügen, der seinen 
physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen ist. 
  (3) Die dauernde Anbindehaltung ist verboten. 
  (4) Rindern sind geeignete Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneter 
Auslauf oder Weidegang an mindestens 90 Tagen im Jahr zu gewähren, 
soweit dem nicht zwingende rechtliche oder technische Gründe 
entgegenstehen. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung festzulegen, welche 
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Gegebenheiten als zwingende rechtliche oder technische Gründe 
anzusehen sind. 
  (5) Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, an der 
Kette oder in sonst einem angebundenen Zustand gehalten werden. 
  (6) Wildtiere dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, 
angebunden gehalten werden. Unberührt bleibt die Ausbildung von 
Greifvögeln im Rahmen der Beizjagd. 
 
 
                         Füttern und Tränken 
 
  § 17. (1) Art, Beschaffenheit, Qualität und Menge des Futters 
müssen der Tierart, dem Alter und dem Bedarf der Tiere entsprechen. 
Das Futter muss so beschaffen und zusammengesetzt sein, dass die 
Tiere ihr arteigenes mit dem Fressen verbundenes 
Beschäftigungsbedürfnis befriedigen können. 
  (2) Die Verabreichung des Futters hat die Bedürfnisse der Tiere in 
Bezug auf das Nahrungsaufnahmeverhalten und den Fressrhythmus zu 
berücksichtigen. 
  (3) Die Tiere müssen entsprechend ihrem Bedarf Zugang zu einer 
ausreichenden Menge Wasser von geeigneter Qualität haben. 
  (4) Futter und Wasser müssen in hygienisch einwandfreier Form 
verabreicht werden. 
  (5) Die Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen sind sauber zu halten 
und müssen so gestaltet sein, dass eine artgemäße Futter- und 
Wasseraufnahme möglich ist. Sie müssen so angeordnet sein und 
betrieben werden, dass alle Tiere ihren Bedarf decken können. 
          Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen 
 
  § 18. (1) Das für die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und die 
Haltungsvorrichtungen verwendete Material, mit dem die Tiere in 
Berührung kommen können, muss für die Tiere ungefährlich sein und 
sich angemessen reinigen lassen. 
  (2) Die Unterkünfte sowie die Vorrichtungen, mit denen die Tiere 
angebunden oder räumlich umschlossen werden, sind so auszuführen und 
zu warten, dass die Tiere keine Verletzungen insbesondere durch 
scharfe Kanten oder Unebenheiten erleiden können. 
  (3) Für Käfige und andere Haltungssysteme zur Haltung von 
Legehennen gilt Folgendes: 
  1. Käfige gemäß Art. 5 der Richtlinie 1999/74/EG zur Festlegung 
     von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen, ABl. 
     Nr. L 203 vom 03.08.1999 S. 53, in der Fassung der Verordnung 
     (EG) Nr. 806/2003, ABl. Nr. L 122 vom 16.05.2003 S. 1: 
     a) Der Bau oder die erste Inbetriebnahme ist verboten. 
     b) Der Betrieb von vor dem 1. Jänner 2003 gebauten Käfigen ist 
        bis zum Ablauf des 31. Dezember 2008 zulässig. Den Betrieben 
        können zum Umstieg in eine andere Haltungsform 
        wirtschaftliche Anreize geboten werden. 
  2. Käfige gemäß Art. 6 der Richtlinie 1999/74/EG: 
     a) Der Bau oder die erste Inbetriebnahme ist ab 1. Jänner 2005 
        verboten. 
     b) Der Betrieb von vor dem 1. Jänner 2005 gebauten Käfigen ist 
        bis zum Ablauf von 15 Jahren ab der ersten Inbetriebnahme 
        zulässig. 
  3. Die Zulassung neuer Haltungssysteme, die über die Anforderungen 
     gemäß Art. 6 der Richtlinie 1999/74/EG hinausgehen und nicht 
     den Anforderungen gemäß Art. 4 der genannten Richtlinie 
     genügen, aber eine Verbesserung zu bestehenden Haltungssystemen 
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     entsprechend §§ 13 und 24 bedeuten, erfolgt nach einer 
     Zertifizierung gemäß Abs. 6. 
  (4) Tiere dürfen weder in ständiger Dunkelheit noch in künstlicher 
Dauerbeleuchtung ohne Unterbrechung durch angemessene Dunkelphasen 
gehalten werden. Dies gilt nicht für die Kükenaufzucht. Reicht der 
natürliche Lichteinfall nicht aus, um die Bedürfnisse der Tiere zu 
decken, muss eine geeignete künstliche Beleuchtung vorgesehen 
werden. Dabei ist auf den natürlichen Ruhe- und Aktivitätsrhythmus 
der Tiere Rücksicht zu nehmen. 
  (5) Die Luftzirkulation, der Staubgehalt der Luft, die Temperatur, 
die relative Luftfeuchtigkeit und die Gaskonzentration - bei 
Wassertieren, die Temperatur, die Schadstoffkonzentration und der 
Sauerstoffgehalt des Wassers - müssen in einem Bereich gehalten 
werden, der für die Tiere unschädlich ist. Hängt das Wohlbefinden 
der Tiere von einer Lüftungsanlage ab, ist eine geeignete 
Ersatzvorrichtung vorzusehen, die bei Ausfall der Anlage einen für 
die Erhaltung des Wohlbefindens der Tiere ausreichenden 
Luftaustausch gewährleistet; es ist ein Alarmsystem vorzusehen, das 
den Ausfall der Lüftungsanlage meldet. Das Alarmsystem ist 
regelmäßig zu überprüfen. 
  (6) Zur Erhöhung der Rechtssicherheit von Tierhaltern und zur 
Erleichterung des Vollzugs ist für neuartige serienmäßig 
hergestellte Aufstallungssysteme und neuartige technische 
Ausrüstungen für Tierhaltungen ein verpflichtendes behördliches 
Zulassungsverfahren vorzusehen. Der Bundesminister für Gesundheit 
und Frauen ist, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, ermächtigt, eine Kennzeichnung 
serienmäßig hergestellter Haltungssysteme und Stalleinrichtungen 
sowie Heimtierunterkünfte und Heimtierzubehör, die den Anforderungen 
dieses Bundesgesetzes entsprechen, durch Verordnung zu regeln. 
 
 
         Nicht in Unterkünften untergebrachte Tiere 
 
  § 19. Tiere, die vorübergehend oder dauernd nicht in Unterkünften 
untergebracht sind, sind soweit erforderlich vor widrigen 
Witterungsbedingungen und soweit möglich vor Raubtieren und 
sonstigen Gefahren für ihr Wohlbefinden zu schützen 
 
 
                Aufzeichnungen 
 
  § 21. (1) Der Halter hat Aufzeichnungen über alle medizinischen 
Behandlungen und, soweit es sich um Säugetiere, Vögel oder Reptilien 
handelt, die Anzahl der toten Tiere zu führen, soweit eine 
landwirtschaftliche Tierhaltung oder Tierhaltung gemäß § 6 Abs. 3, 
§ 25 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 vorliegt. 
  (2) Diese Aufzeichnungen sind, soweit in bundesgesetzlichen 
Vorschriften nicht längere Fristen vorgesehen sind, für mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren und der Behörde anlässlich einer Kontrolle 
oder auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
 
 
                     Tierhaltungsverordnung 
 
  § 24. (1) Unter Berücksichtigung der Zielsetzung und der sonstigen 
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Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie unter Bedachtnahme auf den 
anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
ökonomischen Auswirkungen hat der Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen, in Bezug auf Tiere gemäß Z 1 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, für die Haltung 
  1. von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, 
     Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen 
     und Nutzfischen sowie 
  2. anderer Wirbeltiere 
durch Verordnung die Mindestanforderungen für die in § 13 Abs. 2 
genannten Haltungsbedingungen und erforderlichenfalls Bestimmungen 
hinsichtlich zulässiger Eingriffe sowie sonstiger zusätzlicher 
Haltungsanforderungen zu erlassen. 
  (2) Für Tierarten, deren Haltung einer Bewilligung bedarf, jedoch 
nicht durch Verordnung geregelt ist, hat die Behörde aus Anlass 
eines Antrages (§ 23 Z 1) eine Stellungnahme des Tierschutzrates 
(§ 42) über die nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse einzuhaltenden Mindestanforderungen einzuholen. Der 
Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat die Stellungnahme des 
Tierschutzrates in den Amtlichen Veterinärnachrichten (AVN) zu 
verlautbaren. Liegt eine solche Verlautbarung vor, so hat die 
Behörde keine Stellungnahme des Tierschutzrates einzuholen. 
  (3) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat durch 
Verordnung Vorschriften über die Kennzeichnung von Hunden und Katzen 
zum Zweck der Zurückführung entlaufener, ausgesetzter oder 
zurückgelassener Tiere auf ihren Halter sowie über die Registrierung 
und Verwaltung dieser Kennzeichen und allfälliger anderer für die 
Haltung des Tieres bedeutsamer Daten zu erlassen. 
 
 
                      Behördliche Überwachung 
 
  § 35. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verwaltungsakte obliegt 
der Behörde. 
  (2) Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen sowie Tierhaltungen 
gemäß § 25 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 sind 
von der Behörde unter Vornahme einer Risikoanalyse in systematischen 
Stichproben an Ort und Stelle auf die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verwaltungsakte zu 
kontrollieren, wobei die Kontrollen nach Möglichkeit gemeinsam mit 
sonstigen aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen durchzuführenden 
Kontrollen vorzunehmen sind. 
  (3) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat, in Bezug auf 
landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, durch 
Verordnung nähere Vorschriften über die Kontrolle, insbesondere über 
die von den Kontrollen erfassten Tierarten und Haltungssysteme sowie 
über die Anzahl der Kontrollen, zu erlassen, um die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten 
Verwaltungsakte zu gewährleisten. 
  (4) Die Behörde ist berechtigt, Tierhaltungen sowie die Einhaltung 
von Tierhaltungsverboten unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
jederzeit zu kontrollieren. Unbeschadet der Abs. 2 und 3 hat die 
Behörde die Haltung von Tieren zu kontrollieren, wenn im Hinblick 
auf Verstöße gegen Tierschutzrechtsvorschriften, deretwegen eine 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Strafe verhängt worden ist, 
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die Besorgnis weiterer Verstöße gegen Tierschutzrechtsvorschriften 
besteht. Ebenso hat die Behörde eine Kontrolle durchzuführen, wenn 
der Verdacht eines solchen Verstoßes besteht. 
  (5) Die Behörde hat sich bei der Kontrolle solcher Personen zu 
bedienen, die über eine ausreichende fachliche Qualifikation 
verfügen. Das Nähere ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Gesundheit und Frauen festzulegen. 
  (6) Stellt die Behörde bei einer Überwachungshandlung fest, dass 
Tiere nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder den darauf 
gegründeten Verordnungen oder Bescheiden entsprechend gehalten 
werden, sind dem Tierhalter Änderungen der Haltungsform oder der 
Anlagen, in denen die Tiere gehalten werden, oder sonstige Maßnahmen 
vorzuschreiben, mit denen innerhalb einer angemessenen Frist eine 
den Zielen und sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
entsprechende Haltung erreicht werden kann. 
  (7) Das Bundes-Berichtspflichtengesetz, BGBl. I Nr. 65/2002, ist 
hinsichtlich der Kontrollen gemäß Abs. 2 bis 6 auch insoweit 
anzuwenden, als keine gemeinschaftsrechtlichen oder internationalen 
Aufzeichnungs-, Melde- oder Berichtspflichten zu erfüllen sind, und 
zwar mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Landeshauptmannes die 
Landesregierung zu treten hat. 
 
 
Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln, 
                       Mitwirkungspflicht 
 
  § 36. (1) Die Organe der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
betrauten Behörden und die zugezogenen Sachverständigen sowie die 
Veterinärsachverständigen der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften haben unter Einhaltung der erforderlichen 
veterinärpolizeilichen Vorkehrungen das Recht, Liegenschaften, Räume 
und Transportmittel zum Zwecke der Kontrolle (§ 35) zu betreten und 
sich zu ihnen unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten 
Mittel Zutritt zu verschaffen, wenn dieser nicht freiwillig gewährt 
wird. Dies gilt auch, wenn sich der begründete Verdacht ergibt, dass 
eine Übertretung dieses Bundesgesetzes erfolgt ist. Dem für die 
Tierhaltung Verantwortlichen ist, soweit die Erhebungszwecke nicht 
beeinträchtigt werden, Gelegenheit zu geben, bei der Kontrolle 
anwesend zu sein. 
  (2) Die über die betroffenen Liegenschaften, Räume und 
Transportmittel Verfügungsberechtigten haben die Ausübung der 
Befugnisse nach Abs. 1 zu dulden. 
  (3) Die mit der Tierhaltung befassten Personen haben auf Verlangen 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Verpflichtung zur 
Erteilung von Auskünften besteht nicht, sofern die genannten 
Personen dadurch sich selbst oder eine der in § 38 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, genannten Personen der 
Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würden; derartige Gründe sind 
glaubhaft zu machen. 
 
 
                      Sofortiger Zwang 
 
  § 37. (1) Die Organe der Behörde sind verpflichtet, 
  1. wahrgenommene Verstöße gegen §§ 5 bis 7 durch unmittelbare 
     behördliche Befehls- und Zwangsgewalt zu beenden; 
  2. ein Tier, das in einem Zustand vorgefunden wird, der erwarten 
     lässt, dass das Tier ohne unverzügliche Abhilfe Schmerzen, 
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     Leiden, Schäden oder schwere Angst erleiden wird, dem Halter 
     abzunehmen, wenn dieser nicht willens oder in der Lage ist, 
     Abhilfe zu schaffen. 
  (2) Wenn dies für das Wohlbefinden des Tieres erforderlich ist, 
können Organe der Behörde Personen, die gegen §§ 5 bis 7 verstoßen, 
das betreffende Tier abnehmen. Die Organe der Behörde sind 
berechtigt, bei Tieren, für die das Weiterleben mit nicht behebbaren 
Qualen verbunden ist, für eine schmerzlose Tötung zu sorgen. 
  (3) Für abgenommene Tiere gilt § 30. Sind innerhalb von zwei 
Monaten nach Abnahme im Sinne des Abs. 2 die Voraussetzungen für 
eine ordnungsgemäße Haltung des Tieres aller Voraussicht nach 
geschaffen, so ist es zurückzustellen. Andernfalls ist das Tier als 
verfallen anzusehen. 
 
 
                        Strafbestimmungen 
 
  § 38. (1) Wer 
  1. einem Tier entgegen § 5 Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere 
     Angst zufügt oder 
  2. ein Tier entgegen § 6 tötet oder 
  3. an einem Tier entgegen § 7 Eingriffe vornimmt oder 
  4. gegen § 8 verstößt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer 
Geldstrafe bis zu 7 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
15 000 Euro zu bestrafen. 
  (2) In schweren Fällen der Tierquälerei ist eine Strafe von 
mindestens 2 000 Euro zu verhängen. 
  (3) Wer außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 gegen die §§ 9, 11 
bis 32, 36 Abs. 2 oder 39 oder gegen auf diese Bestimmungen 
gegründete Verwaltungsakte verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 3 750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7 500 Euro zu 
bestrafen. 
  (4) Nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es 
duldet, dass eine seiner Aufsicht oder Erziehung unterstehende nicht 
deliktsfähige Person diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder den in Bescheiden 
enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, obwohl er die Tat hätte 
verhindern können. 
  (5) Der Versuch ist strafbar. 
  (6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, 
sofern sie nicht nach § 21 Abs. 1a des Verwaltungsstrafgesetzes 
1991, BGBl. Nr. 52, vorgeht, ohne weiteres Verfahren von der 
Verhängung einer Strafe abzusehen, wenn das Verschulden des 
Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung für das 
Wohlbefinden der gehaltenen Tiere unbedeutend sind. Die Behörde hat 
den Beschuldigten unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines 
Verhaltens mit Bescheid zu ermahnen, sofern dies erforderlich ist, 
um den Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen gleicher Art 
abzuhalten. Unter den in diesem Absatz angeführten Voraussetzungen 
können die Kontrollorgane gemäß § 35 von der Erstattung einer 
Anzeige, erforderlichenfalls nach Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes durch den Beanstandeten, absehen; sie haben den Täter in 
solchen Fällen in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit seines 
Verhaltens aufmerksam zu machen. 
  (7) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in 
Abs. 1 bis 3 bezeichnete Tat den Tatbestand einer in die 
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Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet. 
 


